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Mit den Änderungen der Pflegeneuausrichtungs- und Pflegestärkungsgesetze zum SGB XI haben viele 

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe Ansprüche auf Leistungen der Pflegeversicherung bekom-

men. 

Damit kam es verstärkt zu einem Zusammentreffen von Leistungen der Pflegeversicherung nach SGB XI 

mit den Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII. Bei der Leistungsgewährung außerhalb von 

Einrichtungen waren damit die Probleme der praktischen Umsetzung vorprogrammiert. 

Ein Grundprinzip des neuen BTHG im SGB IX ist die umfassende Leistungsgewährung: trägerübergrei-

fende Bedarfserkennung, Günstigkeitsprinzip bei der Antragstellung und Leistungswährung wie aus einer 

Hand. 

Damit eine umfassende Versorgungsplanung möglich ist, werden auch die Pflegekassen und die Träger 

der Hilfe zur Pflege in die Teilhabeplanung einbezogen. 

Ziel ist eine koordinierte, umfassende Leistungsgewährung unter Einschluss der Pflegeleistungen.  

Beim Zusammentreffen von Pflegeleistungen und Leistungen der Eingliederungshilfe, bekommt daher der 

Träger der Eingliederungshilfe den Auftrag zur Leistungsgewährung wie aus einer Hand. 

Die Arbeitshilfe will den Akteuren in der Praxis bei der Gestaltung dieses jetzt verbindlich gewordenen 

Prozesses helfen, damit für die Leistungsberechtigten die Versorgungs-, Teilhabe- und Gesamtplanung 

optimal gelingt. 

Sie stellt das Prinzip der Leistungsgewährung wie aus einer Hand dar und beschreibt die Einbeziehung 

der Pflegekassen in das Teilhabeplanverfahren. 

Dazu werden die Empfehlungen zu den Modalitäten der Übernahme und der Durchführung der Leistun-

gen der Pflegeversicherung durch einen Träger der Eingliederungshilfe dargestellt und die übernahmefä-

higen Leistungen der Pflegeversicherung beschrieben. 

Und wie immer gebührt Karl der Dank dafür, dass er sich als Protagonist in den Beispielen dem Autor zur 

Verfügung gestellt hat. 

 

Northeim, im Oktober 2019 

Kurt Ditschler 
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Der Gesetzgeber möchte beim Zusammentreffen von Leistungen der Pflegeversicherung und der Einglie-

derungshilfe im häuslichen Bereich zu einer verpflichtenden koordinierten Leistungsgewährung und Leis-

tungserbringung kommen. 

Die Gesetzesmaterialien geben Auskunft darüber, wie der Gesetzgeber sich dies vorstellt.  

 

 

 

 

 

Durch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs erhalten mehr Menschen mit einer Behinde-

rung einen Pflegegrad und haben neben dem Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe einen 

Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung. 

 

+ 
Zudem kommt es durch die Gewährung von Leistungen zur pflegerischen Betreuung, zur Haushaltsfüh-

rung und zur Unterstützung im Alltag im Rahmen der Pflegeversicherung zu Abgrenzungsfragen, zu den 

im Rahmen der Eingliederungshilfe zu erbringenden Assistenzleistungen. 

 

 

 

 

 

 

Das Verhältnis von Leistungen der Pflegeversicherung und Leistungen der Eingliederungshilfe für Men-

schen mit Behinderungen wird in § 13 Absatz 3 SGB XI beschrieben.  

Die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB XII, 

dem Bundesversorgungsgesetz und dem SGB VIII bleiben unberührt, sie sind im Verhältnis 

zur Pflegeversicherung nicht nachrangig; die notwendige Hilfe in den Einrichtungen nach § 

71 Abs. 4 ist einschließlich der Pflegeleistungen zu gewähren. 

 

 

 

 

 

Es gibt keinen Vorrang und keinen Nachrang zwischen beiden Leistungen. 

Die Herausforderung: 
Zusammentreffen von verschiedenen Leistungen 

Wesentliche Einschränkung 
der Fähigkeit zur Teilhabe 

Pflegebedürftigkeit 

Eingliederungshilfe gewährt 
Assistenzleistungen 

Pflegekasse gewährt  
Betreuungs- und Unterstützungs-

leistungen 

Vorrang Nachrang 
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Die Leistungen der Pflegeversicherung bleiben unberührt von den Leistungen der Eingliederungshilfe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingliederungshilfe Pflegeleistung 

Leistungen, deren Zweck vor allem in 

der pflegerischen Versorgung im Sin-

ne des SGB XI besteht, fallen in die 

Leistungssphäre der Pflegeversiche-

rung und werden mit den hierfür zur 

Verfügung stehenden ambulanten 

Leistungsarten abgedeckt. 

Leistungen im häuslichen Umfeld, die 

im engen sachlichen und zeitlichen 

Zusammenhang mit der Erfüllung von 

Aufgaben der Eingliederungshilfe ste-

hen, sind insgesamt der Eingliede-

rungshilfe zuzuordnen. 

Eine Maßnahme ist integraler Be-

standteil von Leistungen der Einglie-

derungshilfe oder steht in unmittelba-

rem Zusammenhang damit  

Sind für die Leistungserbringung vor 

allem pflegefachliche Kenntnisse er-

forderlich, so ist die Leistungserbrin-

gung in der Regel der Leistungssphä-

re der Pflegeversicherung zuzuord-

nen. 

Sind teilhabeorientierte Fachkenntnis-

se, beispielsweise pädagogische oder 

psychosoziale Kenntnisse erforderlich, 

ist die Leistungserbringung in der Re-

gel der Sphäre der Eingliederungshilfe 

zuzuordnen. 

Eine Maßnahme ist integraler Be-

standteil von Leistungen der pflegeri-

schen Versorgung oder steht in unmit-

telbarem Zusammenhang damit  
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Es bestehen inhaltliche Überschneidungsbereiche zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung und 

den Leistungen der Eingliederungshilfe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Leistungen aus der Schnittmenge können sowohl als Leistung der Pflegekasse, als auch als Leistung 

der Eingliederungshilfe gewährt werden. 

Die einheitliche Leistungserbringung durch einen hierfür qualifizierten Leistungserbringer soll nicht in meh-

rere Bestandteile aufgesplittet werden, für die der Leistungsberechtigte dann unterschiedliche Leistungs-

erbringer aus unterschiedlichen Leistungssystemen heranziehen müsste.  

Der Leistungsbezug „aus einer Hand“ entscheidet mit darüber, wo die einfachen Assistenzleistungen und 

die Betreuungs- und Unterstützungsleistungen zugeordnet werden. 

Leistungen, bei denen die Aufgaben der Eingliederungshilfe im Vordergrund stehen, ohne dass auch ein 

sachlicher Zusammenhang mit einer pflegerischen Versorgung im Sinne des SGB XI besteht, werden von 

der Eingliederungshilfe auch im häuslichen Umfeld ungeschmälert erbracht. 

Einfache Assistenzleistungen, die in einem sachlichen Zusammenhang mit einer pflegerischen Versor-

gung stehen, werden von der Pflegekasse als Betreuungs- oder Unterstützungsleistung erbracht. 

 

 

  

Assistenzleistungen Betreuungs- und Unterstützungs-
leistungen 


